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       Lambrechter Selbständige wählen neuen Vorsta nd 
   „Zusammenarbeit im Lambrechter Tal weiter ausbauen“ 
 
Auf ihrer Jahreshauptversammlung haben die 
Mitglieder des Verbandes der Selbständigen 
Lambrechter Tal e.V. (VDS) einen neuen Vorstand 
gewählt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende 
Liliana Gatterer wurde zur Vorsitzenden des 
Verbandes gewählt. Als zweiter Vorsitzender wird 
zukünftig Lars Norden agieren. Schatzmeister ist 
der Rechtsanwalt Joachim Schneider, in das Amt 
des Schriftführers wurde Volker Edel gewählt. 
Weiterhin wählten die Mitglieder drei Beisitzer und 
zwei Rechnungsprüfer. 
 
In ihrem Jahresbericht blickte die stellvertretende 
Vorsitzende Liliana Gatterer besonders auf 
den letztjährigen Weihnachtsmarkt und die 
erfolgreiche Leistungsschau im Frühjahr zurück. 
Auch in der Zukunft sei es wichtig, dass die 
Unternehmer im Lambrechter Tal eng zusammen- 
arbeiten, so Gatterer. Weiterhin betonte Gatterer  
das gute Verhältnis zu den lokalen Politikern und  
dankte dem scheidenden Bürgermeister der Ver- 
bandsgemeinde Lambrecht Herbert Bertram für  
die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. 
 
„Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem neuen Vorstand die 
Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer im Lambrechter Tal zu vertreten. Die Selbständigen hier handeln 
eigenverantwortlich und sind fester Bestandteil des Gemeindelebens, das wollen wir noch stärker betonen“, sagte 
Gatterer im Anschluss an die Jahreshauptversammlung. 

 
 
 

Die neue Vorsitzende des VDS Lambrechter Tal bei der diesjährigen 
Leistungsschau in Lambrecht.  
Foto: BDS Rheinland-Pfalz und Saarland 
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Erste Schritte in die Selbständigkeit  
BDS-Vortrag gibt Tipps für Existenzgründer und „alte Hasen“ 

Der Schritt in die Selbständigkeit beginnt für den zukünftigen 
Unternehmer weit vor der Eröffnung des eigenen Geschäftes oder dem 
ersten Kundentermin. Dies zeigte Rechtsanwalt Stefan Hebinger in 
seinem Vortrag vergangene Woche in Neustadt. Stefan Hebinger ist 
BDS-Mitglied und bietet in Kooperation mit dem BDS verschiedene 
Vorträge an. 
  
Vor der Gründung sei es wichtig, sieben Fragen für sich selbst zu 
klären. Von der Frage nach dem Anlass für die Selbständigkeit über die 
Prüfung der eigenen Qualifikationen bis hin zu Überlegungen über die 
Konkurrenz müssen Unternehmer für einen erfolgreichen Start einige 
Punkte bedenken. Gerade die Qualifikation im kaufmännischen Bereich 
werde manchmal unterschätzt, so Hebinger. „Wenn ich handwerklich 
super bin, mir der ganze ‚Papierkram‘ aber zu viel ist, dann sollte ich mir 
eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter suchen, der diese Aufgaben für 
mich übernehmen kann. Denn eines ist klar, wenn Sie keine 
Rechnungen schreiben oder kein vernünftiges Mahnwesen aufbauen, 
dann wird es bald schwierig“, betonte Hebinger. 

Schwierigkeiten für Existenzgründer bieten sich auch im Bereich der 
Finanzen. Besonders eine zu schmale Eigenkapitalbasis, das ständige 
Überziehen des Kontos und die Belastung des Finanzbudgets durch außer- 
planmäßige Investitionen sieht Hebinger als Risikofaktoren für Neu- 
Unternehmer. Zur Vermeidung dieser Fehler sei es einerseits wichtig sie  
zu kennen, andererseits helfe ein guter Businessplan. 

 
 
 

BDS wirbt für Veranstaltungen seiner Mitglieder 
Newsletter und Homepage als kostenlose Werbeplattformen 

In den letzten Monaten erreichten uns vermehrt Anfragen unserer Mitglieder, die den Wunsch nach einer Plattform 
zum Bewerben ihrer Veranstaltungen äußerten. Der BDS Rheinland-Pfalz und Saarland reagiert auf die Bedürfnisse 
der Mitglieder und hat zwei Werbeformen für die Veranstaltungen der Mitglieder geschaffen. Auf der Homepage des 
BDS (www.bds-rlp.de) wird in den kommenden Wochen ein eigener Menüpunkt „Veranstaltungen der Mitglieder“ zu 
finden sein. Außerdem gibt es nun im Newsletter eine eigene Rubrik, welche die Veranstaltungen der Mitglieder 
veröffentlicht. Selbstverständlich ist die Inanspruchnahme dieses Services für Mitglieder des BDS Rheinland-Pfalz 
und Saarland völlig kostenlos. Zuständig für die Annahme der Veranstaltungshinweise ist Heike Hanisch in der 
Geschäftsstelle. Senden Sie uns Ihre Veranstaltung an heike.hanisch@bds-rlp.de und nutzen Sie diese kostenlose 
Werbemöglichkeit. 
 

 

 

 

 

 

Der Weg in die Selbständigkeit bedarf vieler 
kleiner Schritte. 
Foto: Albrecht E. Arnold  / pixelio.de 
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Kosten der Energiewende ungerecht verteilt  

BDS: Verbraucher und kleine Unternehmen unverhältnismäßig hoch belastet 

 
Nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 
im Frühjahr 2011, beschloss die Bundesregierung 
mit hohem Tempo eine Wende in der Energiepolitik. 
Diese wird von der großen Mehrheit der 
Bevölkerung und den kleinen und mittleren 
Unternehmen grundsätzlich unterstützt.  
In den vergangenen Wochen wurde jedoch 
wiederholt deutlich, dass die Kosten der 
Energiewende überwiegend von den Verbrauchern 
und kleinen Unternehmen bezahlt werden müssen.  
Viele große Unternehmen mit hohen Gewinnen 
werden von der Erneuerbaren-Energien-Gesetz 
Umlage (EEG) befreit, was zu Lasten der übrigen 
Bevölkerung geht. Das Problem der Kosten wird 
sich im kommenden Jahr noch weiter steigern.  
Die EEG Umlage steigt zum Jahr 2013 um 50  
Prozent auf 5,277 Cent pro Kilowattstunde Strom. 
Der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und  
Saarland sieht in dieser Art der Verteilung der  
Kosten große Probleme. 
 
„Wenn die Politik die Energiewende als Aufgabe für die gesamte Gesellschaft sieht, dann müssen auch alle dafür 
bezahlen. Es kann doch nicht sein, dass der Löwenanteil der Kosten bei den kleinen Leuten hängen bleibt“, 
kommentiert die Präsidentin des BDS Liliana Gatterer die aktuellen Entwicklungen.  
„Nehmen Sie den Inhaber eines Ladengeschäftes. Gerade im Winter muss er seinen Laden mindestens 10 Stunden 
am Tag ausleuchten, dazu kommt die Weihnachtsbeleuchtung. Da können Sie noch so viele Energiesparlampen 
einbauen, die Kosten steigen weiter an. Das Schlimme ist, es gibt keine Alternative. Oder glauben Sie etwa, dass die 
Leute Lust haben in einem schlecht beleuchteten Geschäft einzukaufen?“ so Gatterer weiter.  
 
Es gehe in diesem Fall neben den Kosten vor allem auch darum, dass nicht das Gefühl entstehe, dass der kleine 
Mann vom hartverdienten Geld immer höhere Energiepreise bezahlen müsse, während die großen Konzerne jedes 
Jahr ihre Gewinne erhöhten, erklärt Gatterer ihre Position. 
 
Der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland fordert die Politik daher auf, die Befreiung von 
Unternehmen bei der EEG-Umlage sorgfältig zu überprüfen. Außerdem müssen Konzepte entwickelt werden die 
garantieren, dass der Strompreis in Zukunft nicht noch weiter ansteigt. Für Menschen die ein Unternehmen gründen 
wollen,  gibt es nichts Schlimmeres als Unsicherheit und unkalkulierbare Risiken. Der Strompreis ist für kleine 
Unternehmen genau das: ein unkalkulierbares Risiko. 

 
   

 

 

 

 

 

Die Energiewende verteuert den Strompreis. 
Foto: Günter Hommes  / pixelio.de 
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 Steuergesetzgebung: Elektronische Rechnungen  
              Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug 
  

 
Seit dem 01.07.2011 setzt der Vorsteuerabzug aus elektronischen Rechnungen nicht mehr zwingend eine digitale 
Signatur voraus. Wird die Rechnung als PDF-Datei oder per E-Mail ohne eine Signatur versandt, ist damit ein Abzug 
der Vorsteuer möglich. Anforderungen an die elektronische Rechnung ist aber, das 

·  die Echtheit Ihrer Herkunft und 
·  die Unversehrtheit ihres Inhaltes gewährleistet und 
·  ihre Lesbarkeit sichergestellt ist. 

Aber wie können die Echtheit und die Herkunft einer Rechnung und deren Unversehrtheit sichergestellt werden? Dazu 
verlangt die Finanzverwaltung ein sogenanntes innerbetriebliches Kontrollverfahren.  
 
Amtliche Vorgaben, wie ein solches Kontrollverfahren aussehen soll, macht die Verwaltung jedoch nicht. Nach ihrer 
Ansicht soll ein betriebliches Rechnungswesen oder ein manueller Abgleich mit den Geschäftsunterlagen 
sicherstellen, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Rechnung als Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug eingehalten werden. Dies dürfte regelmäßig der Fall sein, da eine Kontrolle der Rechnungseingänge, 
bei der die Höhe des jeweiligen Zahlungsanspruchs und die angegebene Kontoverbindung geprüft werden, im 
eigenen Interesse des Unternehmers liegt.  
Hinweis:  Bitte beachten Sie, dass Sie für den Vorsteuerabzug die Lesbarkeit der elektronischen Rechnungen 
während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gewährleisten müssen. Bitte beachten Sie daher beim Einsatz 
moderner Software im Unternehmen unbedingt darauf. Die Aufbewahrungsfristen für Eingangsrechnungen betragen 
zurzeit noch zehn Jahre. 

  

                 Steuergesetzgebung: Vorsteuerabzug               
       Frist bei gemischt genutzten Gegenständen 

  
Ihnen steht als Unternehmer bei gemischt genutzten Gegenständen wie etwa Gebäuden, Fahrzeugen usw. ein 
sogenanntes Zuordnungswahlecht zu. Das heißt, Sie können den Gegenstand in vollem Umfang, anteilig oder 
überhaupt nicht in ihrem Betriebsvermögen zuordnen. Der Vorsteuerabzug kommt nur in Höhe der 
unternehmerischen Zuordnung in Betracht.  Das betrifft insbesondere die Fälle, in denen Wirtschaftsgüter nicht nur 
unternehmerisch, sondern auch privat genutzt werden. In der Regel ergibt sich die Zuordnung bereits durch die 
Inanspruchnahme des – gegebenenfalls anteiligen – Vorsteuerabzuges. Es ist allerdings auch denkbar, dass Sie beim 
Leistungsbezug nur Umsätze erbringen, die nicht zum Vorsteuerabzug führen (z.B. ein Arzt oder ein 
Versicherungsvertreter). Ein Vorsteuerabzug scheidet dann zunächst aus. Wenn Sie später 
vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze erbringen, können Sie nicht den anteiligen Vorsteuerabzug, beispielsweise 
aus der Anschaffung eines in den Jahren zuvor erworbenen PKW, geltend machen, wenn Sie nicht dem Finanzamt 
gegenüber im Jahr der Anschaffung oder bis zum 31.05. des Folgejahres mitgeteilt haben, dass Sie den Pkw Ihrem 
Unternehmen zugeordnet haben. Die Erfassung in der laufenden Finanzbuchhaltung ohne Vorsteuerabzug ist keine 
Zuordnung in umsatzsteuerlicher  Hinsicht.  
Die Dokumentation erfolgt in der jeweiligen Umsatzsteuer-Voranmeldung oder der nachfolgenden 
Umsatzsteuerjahreserklärung, in der Sie den Vorsteuerabzug geltend machen, bzw. – wenn dieses nicht der Fall ist – 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Finanzamt. Sie müssen den betreffenden Vorsteuerabzug spätestens 
bis zum 31.05. des Folgejahres beantragen , das dem Jahr der Anschaffung folgt. 
Hinweis: 
Diese Frist ist nicht verlängerbar. Wir die Zuordnungsentscheidung erst in der Umsatzsteuerjahreserklärung getroffen 
und die Erklärung erst nach dem Stichtag am 31.05. beim Finanzamt eingereicht, scheidet ein Vorsteuerabzug aus. 
Das betrifft auch Fälle, in denen Buchungsfehler dazu geführt haben, dass Sie den Vorsteuerabzug nicht geltend 
gemacht haben. Achten Sie im eigenen Interesse darauf, uns zeitnah die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. So gewährleisten Sie, dass wir für Sie die erforderlichen Erklärungen rechtzeitig beim Finanzamt einreichen 
können. 

 
Quelle für beide Artikel:    
Steuerberatungsgesellschaft  
Nowak-Jantz & Kollege 
www.steuerberatung-neustadt.de 
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        Höhere Verdienstgrenzen für Minijobber  
    ab 01. Januar 2013 sind 450 Euro möglich 
 

Die Verdienstgrenzen für geringfügig Beschäftigte werden zum 1. Januar 2013 erhöht. Das bedeutet: sowohl 
Minijobber als auch Midijobber können mehr hinzu verdienen. Der Bundestag beschloss das Gesetz mit Mehrheit der 
Koalitionsfraktionen. Die Entgeltgrenze für Minijobber steigt von 400 Euro auf 450 Euro. Für Midijobber, also die 
Beschäftigten in der so genannten Gleitzone, wird sie von 800 auf 850 Euro erhöht. Gleitzone bedeutet, dass die 
Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozialversicherung gleitend von einem ermäßigten auf das reguläre Niveau ansteigen. 
Zudem müssen die Beschäftigten verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 
 
Quelle: BDS Sachsen 

    Rentenbeitrag sinkt auf 18,9 Prozent  
     Entlastung für Beschäftigte und Arbeitgeber 
 
Ab 1. Januar 2013 sinkt der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung um 0,7 Prozent. Er wird dann bei 
18,9 Prozent liegen. Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland führt auch in diesem Jahr zu einem Plus in 
der Rentenkasse. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat der Beitragssenkung zu. Beschäftigte und 
Arbeitgeber werden entlastet. Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland ist gut. Nach aktuellen 
Vorausberechnungen wird die Rentenversicherung zum Ende dieses Jahres einen deutlichen Einnahmeüberschuss 
erzielen. Die Nachhaltigkeitsrücklage der Deutschen Rentenversicherung wird bis zum Jahresende auf mehr als das 
1,5-fache der durchschnittlichen Monatsausgaben steigen. 
 
Quelle: BDS Sachsen 

BDS-Kurzmeldungen 
 
 
Neuhofen:   
Der BDS Rheinland-Pfalz und Saarland verabschiedetet sich von seinem langjährigen Mitglied Ursula Mielchen. Zum 
15.Dezember 2012 schließt sie ihre „Modestube“ in der Hauptstraße 25 in Neuhofen. Wir weisen gerne darauf hin, 
dass es derzeit einen Räumungsverkauf in der „Modestube“ gibt. Schauen Sie doch einfach vorbei und finden Sie ein 
schönes Weihnachtsgeschenk. 
Der BDS wünscht Frau Mielchen im kommenden Lebensabschnitt alles Gute. 
 
 
Neustadt:   
Die Ansiedlung des Sportartikelhändlers Decathlon in Neustadt wird möglicherweise durch den Fund einer 
Hamsterpopulation verzögert. Wie die Rheinpfalz am vergangenen Montag meldete, hatte ein Spaziergänger einen 
Feldhamster auf dem Gelände des Bauvorhabens entdeckt. Nun kümmern sich die verantwortlichen Stellen um 
diesen Fund, in wie weit die Entdeckung des vom Aussterben bedrohten Tieres das Bauvorhaben verzögert ist noch 
unklar. 
 
 
Pirmasens:   
Wie die Pirmasenser Zeitung (PZ) am 19. November berichtete, ist der Grundstückskauf zum Bau der Stadtgalerie in 
der Pirmasenser Innenstadt bereits weit fortgeschritten. Mit 15 der 16 Grundstückseigentümer sei er bereits über den 
Verkauf einig, sagte der Investor Helmut Koprian der PZ. Allerdings steht noch eine Bürgerbefragung zum Bau der 
Stadtgalerie aus. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Pirmasenser Bürger entscheiden. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden.       
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     Termine unserer Mitglieder:  
 
 
Neuhofen: Ranzen-Party mit Vorteilsaktionen und Gew innspielen  
am 05. Januar 2013  von 10.00Uhr bis 17.00Uhr 
Bürgerhaus Neuer Hof, Rottstraße 1, 67141 Neuhofen 
 
Die Firma Raumgestaltung & Lederwaren Kraushaar e.K., Inhaberin: Inge Engel, veranstaltet eine 
Party der besonderen Art. Im Mittelpunkt werden Schulranzen und Rucksäcke aller Art stehen. 
Außerdem sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kaffee und Kuchen für das leibliche 
Wohl der Besucher. 

 
 
 

Wichtige Termine  
 
 
Die Termine für das Jahr 2013 werden in den kommend en Tagen veröffentlicht. Bis dahin 
wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 
 
 
 
 
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage: www.bds-rlp.de 
 
Für die Anmeldung zu einer BDS-Veranstaltung wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle. 
Diese erreichen Sie telefonisch unter: 06321/ 9375141 oder per E-Mail an heike.hanisch@bds-
rlp.de. 
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